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durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr

meike.rohwer@kleve.de

Nogueira Duarte Mack 12. Juli 2019K-III-975-19

hier: Bebauungsplanentwurf Nr. 2-305-0 für den Bereich Van-den-Bergh-Str. / Wiesenstr., OT 
Kellen
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß BauGB

11.07.2019 MR

berührt, jedoch nicht beeinträchtigt.

Der Planungsbereich im Interessensbereich der Luftverteidigungsradaranlage Marienbaum.

Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter 
Gebäudeteile -eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten.

Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem 
Einzelfall mir die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- zur Prüfung 
zuzuleiten.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr ▪ Postfach 29 63 ▪ 53019 

Nur per E-Mail

Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn,

45-60-00 /

BETREFF Anforderung einer Stellungnahme;

BEZUG

ANLAGE - / -

Ihr Schreiben vom - Ihr Zeichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Herr

4597

Nogueira Duarte Mack

Mit freundlichen Grüßen   
Im Auftrag

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr
 

Infra I 3

Stadt Kleve
Planen und Bauen
Landwehr 4 - 6
47533 Kleve

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



Stellungnahme(n) (Stand: 15.07.2019)

Sie betrachten: Van-den-Bergh-Straße, Wiesenstraße

Verfahrensschritt: 2. Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 4a (3) BauGB

Zeitraum: 15.07.2019 - 02.08.2019

Behörde: Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG NIAG - ÖPNV

Frist: 02.08.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Christopher Treide, am: 12.07.2019 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrte Damen und Herren, 

solange die Van-den-Bergh-Str. passierbar bleibt, haben wir keine Bedenken. 

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Christopher Treide

Niederrheinische Verkehrsbetriebe
Aktiengesellschaft NIAG

Niederlassung Kleve
Hammscher Weg 73
47533 Kleve

Tel: +49 (0) 2821 / 7 11 64 15
Fax: +49 (0) 2821 / 7 11 64 47
___________________________________________________________________________________________________________________
Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG 
Sitz der Gesellschaft: Rheinberger Str. 95a, 47441 Moers Registergericht Kleve HRB 5011
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Heinz-Dieter Bartels Vorstand: Dr. Werner Kook, Peter Giesen, Christian Kleinenhammann

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle
Einträge:

-
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B-Plan Nr. 2-305-0 für den Bereich Van-den-Bergh-Straße, Wiesenstraße im Ortsteil Kellen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentl. Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 11.07.2019 baten Sie uns um Stellungnahme zum o.g. Planverfahren. 
 
Mit der Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Nachnut-
zung der ehemaligen Margarine-Union und des angrenzenden ehemaligen Bensdorp-Ge-
ländes geschaffen werden. Neben der Festsetzung eines Teils der Fläche als Industrie-
gebiet (GI) bzw. eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) soll die Entwicklung eines urba-
nen Quartiers mit einer Mischung aus Wohnen, gewerblichen Nutzungen und einem viel-
fältigen Angebot aus Dienstleistungen angestrebt werden. Zu diesem Zweck werden der 
westliche und südliche Bereich des Plangebietes als Mischgebiet (MI) festgesetzt. 
 
Gegenüber der Planzeichnung im Rahmen der Offenlage wurden zur erneuten Offenlage 
die Nutzungsbereiche angepasst sowie die Verkehrsflächen und überbaubaren Flächen 
geändert. Ferner wurde zusätzlich eine Gemeinbedarfsfläche festgesetzt. Aufgrund des im 
Plangebiet ansässigen Unternehmens Unilvever sind im Bebauungsplan umfangreiche 
Festsetzungen zum Schallschutz in Form von Lärmkontigenten und Lärmpegelbereichen 
enthalten.  
 
Wie im Rahmen des bisherigen Beteiligungsverfahrens bereits dargelegt, darf die Planung 
nicht dazu führen, dass die Fa. Unilever und etwaige andere Unternehmen in ihrem Be-
trieb und ihren Erweiterungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Wir verweisen in diesem 
Zusammenhang auf unsere Stellungnahmen vom 16.11.2015 und 16.11.2016. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Geschäftsführung 
Im Auftrag 
 
Marc Sextro 
 

Ihr Zeichen: MR 
Ihre Nachricht vom: 11.07.2019 
 
Ihr Ansprechpartner: Marc Sextro           
E-Mail:  sextro 
  @niederrhein.ihk.de 
Telefon: 0203 2821 - 221 
Telefax:  0203 285349 - 221 
Unser Zeichen: II.4/MSe 
 
Datum: 15.07.2019 

Niederrheinische IHK | Postfach 10 15 08 | 47015 Duisburg 

 
Stadt Kleve 
Postfach 19 55 
 
47517 Kleve 
 



Stellungnahme(n) (Stand: 19.07.2019)

Sie betrachten: Van-den-Bergh-Straße, Wiesenstraße

Verfahrensschritt: 2. Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 4a (3) BauGB

Zeitraum: 15.07.2019 - 02.08.2019

Behörde: Landesbetrieb Straßenbau NRW, AS Wesel

Frist: 02.08.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Ludger Igel, am: 19.07.2019 , Aktenzeichen: 48/40.400.54.03.06

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Belange der von hier betreuten Straße B 9 Abs 105 werden durch Ihre Planung berührt. 
Unter Beachtung der Anregungen bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.
Das Verkehrsgutachten welches im BPL 1-279-2 beigefügt war, ist mit dem Prognosehorizont für das
Jahr 2030 anzupassen und dabei ebenfalls die Verkehrszählung von 2015 zu berücksichtigen. Für die
Prognose kann die Bundesweite Verkehrsverflechtungsprognose 2030 als Tendenz genutzt werden.
Eine Zustimmung ist Abhängig vom Nachweis der Leistungsfähigkeit der umliegenden Knotenpunkte.
Die Ausbaumaßnahmen zum Erreichen der ausreichenden Leistungsfähigkeit trägt in vollem Umfang
die Stadt Kleve als Verursacher. Die Unterhaltung von zusätzlichen Flächen wird nach Fertigstellung der
Baumaßnahme durch einmalige Zahlung durch die Stadt abgelöst. Die Planung der Maßnahmen ist
rechtzeitig mit dem Landesbetrieb Straßenbau abzustimmen und eine Verwaltungsvereinbarung
abzuschließen. Bauliche Maßnahmen an der Bundesstraße werden erst nach Abschluss der
Verwaltungsvereinbarung gestattet.

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs darf nicht beeinträchtig werden.

Gegenüber der Straßenbauverwaltung können weder jetzt noch zukünftig aus dieser Planung
Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen
bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden. Für Hochbauten weise ich auf das Problem
der Lärm-Reflexion hin.

Mit der Bitte um die Beteiligung im weiteren Verfahren.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

i.A. 

Ludger Igel 

Landesbetrieb Straßenbau.NRW.
Regionalniederlassung Niederrhein
Außenstelle Wesel
Abteilung 4 Planungen Dritter
fon: 0281/108-327
fax: 0281/108-255
e-mail: ludger.igel@strassen.nrw.de

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



Deutsche Bahn AG, DB lmmobilien, Erna-Scheffler-Str. 5, 51101 Köln

Stadt Kleve
Fachbereich 61 - Planen und Bauen
Frau Meike Rohwer
Postfach L9 55
475L7 Kleve

Alexander Doll
Berthold Huber
Prof. Dr. Sabina Jeschke
Ronald Pofalla
Martin Seiler

Deutsche Bahn AG
DB lmmobilien

Region West
Erna-Scheffler-Straße 5

51103 Köln
www.deutschebahn.com

Robert Lemper
Tel.:022L 1.41-3712

robert.lemper@deutschebahn.com
Zeichen: CS. R-W-L(A) lm

Tö B-KöL-19 -'BAB?,

Unser Anliegen:
.l
lrh

DEUTftHLAND BRAI'CHI
E"IE SIARKESGH'ETIE

-JK

22.07.20L9

lhr Zeichen: MR
Bebauungsplanentwurf Nr. 2-305-0 für den Bereich
Van-den-Bergh-Straße, Wiesenstraße im Ortsteil Kellen
Beteiligung / Fristverlängerung

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Rohwer,

aufgrund der momentanen Urlaubssituation bitten wir um Verlängerung der Frist zur Stellung-
nahme bis zum 31.08.2019, so dass alle beteiligten Stellen innerhalb des DB Konzerns die
Möglichkeit zur Prüfung haben. Schön wäre es, wenn Sie uns die Fristverlängerungen kurz,
gerne auch per Mail, bestätigen könnten.

Vorsorglich benennen wir lhnen bereits jetzt folgende Punkte, Standardpunkte, mit der Bitte um
Berücksichtigung, bzw. diese mit aufzunehmen:

. Kein Anspruch auf Schutz vor lmmissionen aus dem Bahnbetrieb;

o Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Betriebsanlagen entstehen
lmmissionen. Entschädigungsansprüche oder Ansprüche auf Schutz- oder Er-
satzmaßnahmen können gegen die DB AG nicht geltend gemacht werden, di die
Bahnstrecke eine planfestgestellte Anlage ist. Spätere Nutzer sind frühzeitig und
in geeigneter Weise auf die Beeinflussungsgefahr hinzuweisen.

. Bei konkreten Bauvorhaben zur Bahntrasse ist die DB Netz AG zu beteiligen. Die Bau-
anträge (Baubeschreibung, maßstabsgetreue / prüfbare Pläne, Querschnitte, etc.) sind
der Deutschen Bahn AG, DB lmmobilien, Region West, Kompetenzteam Baurecht ein-
zureichen.

Deutsche Bahn AG
Sitz: Berlin
Registergericht:
Berlin- Charlottenburg
HRB: 50 000
USt-ldNr.: DE 811569869

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Michael Odenwald

Vorstand:
Dr. Richard Lutz,
Vorsitzender

Nähere Informationen zur Datenvelafbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz



212

Beachten Sie bitte, dass diese Aufstellung keinen Anspruch auf
uns, je nach Benennung weiterer Punkte aus dem DB Konzern
und ggfs. zu ändern.

Bei möglichen Rückfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bahn AG

23.07.2019

i.v.

Siqniert von: Dennis Trobisch

ollständigkeit erhebt und wir
n diese zu ergänzen







Stellungnahme(n) (Stand: 29.07.2019)

Sie betrachten: Van-den-Bergh-Straße, Wiesenstraße

Verfahrensschritt: 2. Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 4a (3) BauGB

Zeitraum: 15.07.2019 - 02.08.2019

Behörde: Landschaftsverband Rheinland, Amt für Liegenschaften

Frist: 02.08.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Torsten Ludes, am: 29.07.2019 , Aktenzeichen: 32.12

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass keine Betroffenheit
bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o.g. Maßnahme
geäußert werden. 

Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim und das
Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn; es wird darum gebeten, deren Stellungnahmen
gesondert einzuholen.

Ich bedanke mich vielmals für ihre Bemühungen und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Torsten Ludes

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



Stellungnahme(n) (Stand: 31.07.2019)

Sie betrachten: Van-den-Bergh-Straße, Wiesenstraße

Verfahrensschritt: 2. Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 4a (3) BauGB

Zeitraum: 15.07.2019 - 02.08.2019

Behörde: Westnetz GmbH

Frist: 02.08.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Sabrina Merzenich, am: 31.07.2019 , Aktenzeichen: DRW-D-DP-L/Mer

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir arbeiten als Netzbetreiber im Bereich > 10 kV bis <= 110 kV und Nachrichtentechnik im Namen und
für Rechnung der innogy Netze Deutschland GmbH als Eigentümerin der Anlagen. 

Diese Stellungnahme ergeht gleichzeitig im Auftrag für die innogy Netze Deutschland GmbH als
Eigentümerin der Anlagen.

Bezug nehmend auf das obige Verfahren, teilen wir Ihnen mit, dass ein Fernmeldekabel der innogy
Netze Deutschland GmbH im Planbereich vorhanden ist, welches auch weiterhin erhalten bleiben muss,
aber wie im beiliegenden Übersichtsplan dargestellt innerhalb der im Bebauungsplanentwurf
dargestellten Verkehrsflächen und Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung liegt.

Für die weitere Beteiligung am Verfahren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße 

i. V. Sabrina Merzenich 

innogy Netze Deutschland GmbH 
Regionalzentrum Niederrhein
Netzplanung (DRW-D-DP-L)

Reeser Landstraße 41, 46483 Wesel 

T intern 786-1033
T extern +49(0)281/201-1033
Fax +49 (201) 12-1230062
Mobil +49(0)1520/6853327
mailto:RZ_NDRH_Liegenschaften@westnetz.de 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Schneider
Geschäftsführung: Dr. Jürgen Grönner, Dr. Stefan Küppers, Dr. Achim Schröder, Jürgen Wefers

Sitz der Gesellschaft: Essen
Eingetragen beim Amtsgericht Essen
Handelsregister-Nr. HR B 27278
USt.-IdNr. DE 192000514

Anhänge:
Übersichtsplan Fernmeldeleitung UA Kleve (s_80110_190731_uebersichtsplan_ua_kleve.pdf)

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 31.07.2019)

Sie betrachten: Van-den-Bergh-Straße, Wiesenstraße

Verfahrensschritt: 2. Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 4a (3) BauGB

Zeitraum: 15.07.2019 - 02.08.2019

Behörde: Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53

Frist: 02.08.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Robert Kriszun, am: 31.07.2019 , Aktenzeichen: 53.01.04.04-298/2019-Z

Bebauungsplan Nr. 2-305-0 für den Bereich van-den-Bergh-Straße/ Wiesenstraße im Ortsteil Kellen

Beteiligung als TöB gemäß § 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 

Ihre E-Mail/Schreiben vom 11.07.2019

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnahme gebeten.

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) ergeht folgende
Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende Stellungnahme:
Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbezirk Düsseldorf bestehen aus
meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder
Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen.
Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungsrecht des Landes oder
Bundes gegeben sind empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den LVR -Amt für Denkmalpflege im
Rheinland-, Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland-, Bonn, sowie die
zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange
zu beteiligen.

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stellungnahme:
Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung.

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergehen folgende Stellungnahmen:

Land-Use Planning
Der Bebauungsplan Nr. 2-305-0 „van-den-Bergh-Straße/Wiesenstraße“ der Stadt Kleve stellt die
Ausweisung eines Gewerbegebiets und eines Industriegebiets dar. 
Planungsrechtlich wäre sowohl im Industrie- als auch im Gewerbegebiet ein Betriebsbereich (zum
Beispiel in Form eines Gefahrstofflagers), der unter die Störfallverordnung fällt, zulässig. Die Ansiedlung
von Störfallbetrieben hat unter Beachtung des passiv planerischen Störfallschutzes zu erfolgen.
Gemäß § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sollen im Rahmen und mit Mitteln der
Bauleitplanung u. a. die Auswirkungen von schweren Unfällen in Betriebsbereichen (sog. „Dennoch-
Störfälle“, die sich trotz aller betriebsbezogenen Sicherheitsmaßnahmen ereignen können) im Sinne des
Art. 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU - Seveso–III–Richtlinie auf die ausschließlich oder
überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete,
insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und
öffentlich genutzte Gebäude so weit wie möglich vermieden werden.
Die Seveso-III-Richtlinie enthält sowohl Regelungen für betriebsbezogene Anforderungen an Anlagen



als auch Vorgaben für die „Überwachung der Ansiedlung“, die nach der englischen Sprachweise auch
als „land-use planning“ bezeichnet wird. 
Das europarechtliche Konzept des „land-use planning“ ist in Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie geregelt.
Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie hat das Ziel, die Auswirkung von sogenannten Dennoch-Störfällen, also
solchen, die sich trotz aller betriebsbezogenen Sicherheitsmaßnahmen ereignen können, durch die
Wahrung angemessener Sicherheitsabstände zwischen Seveso Betrieben (Betriebsbereichen nach der
12. BImSchV) einerseits und den oben aufgeführten schutzbedürftigen Bereichen und Nutzungen
andererseits so gering wie möglich zu halten („passiv-planerischer Gefahrstoffschutz”).

Um das Thema „Ansiedlung von Störfallbetrieben“ im gegenständlichen Planverfahren gebührend zu
würdigen, bieten sich mehrere Möglichkeiten:
• Zulässigkeit von Betriebsbereichen im Sinne von § 3 Abs. 5a BImSchG innerhalb des Plangebietes
grundsätzlich ausschließen 
Die Ansiedlung von Betriebsbereichen, deren „Schutzabstände“ sich auf schutzbedürftige Nutzungen in
der Nachbarschaft auswirken, widerspricht dem Regelungsinhalt des § 50 BImSchG und dem dort
implementierten Trennungsgrundsatz.
• Planerische Steuerung und Betrachtung im Bauleitplanverfahren
Soll die Möglichkeit gegeben werden, dass sich Betriebsbereiche ansiedeln können, kann dies durch
entsprechende planerische Steuerung und Betrachtung im Bauleitplanverfahren erfolgen, indem
entsprechende Flächen für Betriebsbereiche, die bestimmte angemessene Abstände zu den
schutzbedürftigen Gebieten und Nutzungen nicht unterschreiten, vorgehalten werden. Hierbei ist
sicherzustellen, dass innerhalb der angemessenen Abstände um diese gekennzeichneten Planbereiche
für Betriebsbereiche keine schutzbedürftigen Nutzungen vorhanden sind, bzw. schutzbedürftigen
Nutzungen im betroffenen Bebauungsplanbereich ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang
wird auf das Gutachten „Erarbeitung und Formulierung von Festsetzungsvorschlägen für die Umsetzung
der Abstandsempfehlungen für Anlagen, die einen Betriebsbereich i. S. v. § 3 Abs. 5a BImSchG bilden,
nach den Vorgaben des BauGB und der BauNVO“ von Redeker / Sellner / Dahs verwiesen. Diese
Publikation ist auf der Homepage der Kommission für Anlagensicherheit downloadbar.
• Erfordernis der Einzelfallprüfung als textliche Festsetzung im Bebauungsplan zu fixieren

Die Pflicht zur Berücksichtigung angemessener Abstände besteht nach aktueller Rechtsprechung des
BVerwG Urteil 4 C 11.11 bzw. 4 C 12.11 vom 20.12.2012 auch in Genehmigungsverfahren
(baurechtlicher als auch immissionsschutzrechtlicher Art), wenn die Thematik planerisch nicht in
spezifischer Weise betrachtet und geregelt worden ist. 
Daher wird im Einzelfall die Möglichkeit der Ansiedlung von Betriebsbereichen ohne Flächensteuerung
gesehen, wenn im Zulassungsverfahren durch Gutachten eines nach § 29b BImSchG bekannt
gegebenen Sachverständigen die angemessenen Abstände ermittelt werden und der Nachweis erbracht
wird, dass durch die Ansiedlung kein planerischer Konflikt im Sinne des § 50 BImSchG hervorgerufen
wird. Soll diese Möglichkeit für das Plangebiet offen gehalten werden, sollte das vorgenannte
Erfordernis der Einzelfallprüfung als textliche Festsetzung im Bebauungsplan fixiert werden.

Umweltüberwachung SG 53.2
Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung.

Umweltüberwachung SG 53.4

Aus der Überwachung liegen keine Erkenntnisse vor, die für das Vorhaben relevant sind. Probleme
bezüglich Gerüche oder Lärm ausgehend von Firma RÜBOGAS Handelsges. m.b.H. sind hier nicht
bekannt. Des Weiteren liegen keine Nachbarschaftsbeschwerden vor. Aufgrund des Abstandes der
Firma zu dem Plangebiet sind keine Nutzungskonflikte zu erwarten. 
Gegen die Aufstellung des oben genannten B-Plans bestehen somit aus Sicht des Dez 53.4
(Immissionsschutz, Anlagenüberwachung Chemie) keine Bedenken.

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellungnahme:
ÜSG
Die Belange des vorbeugenden Hochwasserschutzes werden im B-Plan berücksichtigt. Ich bitte
folgenden Hinweis zu geben:
Die Hochwasserrisikogebiete des Rheins sind nach § 9 Abs. 6a BauGB (nicht § 9 Abs. 6 BauGB)
nachrichtlich zu übernehmen. 

Ansprechpartner:
• Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4)



Herr Braun, Tel. 0211/475-1326, E-Mail: alexander.braun@brd.nrw.de
• Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52)
Herr Stremel, Tel. 0211/475-9139, E-Mail: christian.stremel@brd.nrw.de
• Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53.1 LUP)
Frau Hansel, Tel. 0211/475-2874, E-Mail: lisa.hansel@brd.nrw.de
• Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53.2)
Herr Stolz, Tel. 0211/475-9311, E-Mail: alexander.stolz@brd.nrw.de
• Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53.4)
Herr van de Sand, Tel. 0211/475-2070, E-Mail: dirk.vandesand@brd.nrw.de
• Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54)
Frau Kirbach, Tel.: 0211/475-2897, E-Mail: heidi.kirbach@brd.nrw.de

Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf als Träger
öffentlicher Belange.
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden
Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher
nicht geprüft.
Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch
(Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung:

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html

und

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB_Zustaendigkeiten.html

Im Auftrag
gez.
Kirsten Zimmerhofer

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -











Stellungnahme(n) (Stand: 11.07.2019)

Sie betrachten: Van-den-Bergh-Straße, Wiesenstraße

Verfahrensschritt: 2. Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 4a (3) BauGB

Zeitraum: 15.07.2019 - 02.08.2019

Behörde: Erzbischöflicher Schulfonds

Frist: 02.08.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Franz Georg Müller, am: 11.07.2019 , Aktenzeichen: -

Interessen des Erzbischöflichen Schulfonds Köln sind nicht betroffen!
Mit freundlichen Grüßen
Erzbischöflicher Schulfonds Köln
Anstalt des öffentlichen Rechts
Müller
Geschäftsführer

Tel: 0221/ 1642-2277

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



Stellungnahme(n) (Stand: 17.07.2019)

Sie betrachten: Van-den-Bergh-Straße, Wiesenstraße

Verfahrensschritt: 2. Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 4a (3) BauGB

Zeitraum: 15.07.2019 - 02.08.2019

Behörde: Deichverband Xanten-Kleve

Frist: 02.08.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Birgit Menschel, am: 17.07.2019 , Aktenzeichen: 222 No/Me

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Aufstellung des Bebauungsplans erhebt der Deichverband Xanten-Kleve keine Einwände, da
keine direkten Berührungspunkte mit den satzungsgemäßen Verbandsaufgaben gegeben sind.

In der Planzeichnung ist der Hinweis auf die Lage im potenziellen Überschwemmungsgebiet des Rheins
enthalten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Pieper

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



Stellungnahme(n) (Stand: 30.07.2019)

Sie betrachten: Van-den-Bergh-Straße, Wiesenstraße

Verfahrensschritt: 2. Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 4a (3) BauGB

Zeitraum: 15.07.2019 - 02.08.2019

Behörde: Stadt Goch: Abteilung Stadtplanung und Bauordnung

Frist: 02.08.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Stadtplanungsamt, am: 30.07.2019 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrte Damen und Herren,

da wir die Belange der Stadt Goch durch die vorliegende Planung nicht betroffen sehen,
bestehen seitens der Stadt Goch keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Lether

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



Stellungnahme(n) (Stand: 31.07.2019)

Sie betrachten: Van-den-Bergh-Straße, Wiesenstraße

Verfahrensschritt: 2. Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 4a (3) BauGB

Zeitraum: 15.07.2019 - 02.08.2019

Behörde: Bischöfliches Generalvikariat Münster

Frist: 02.08.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Andreas Henkel, am: 31.07.2019 , Aktenzeichen: -

Im Rahmen der gegebenen Zuständigkeit haben wir weder Bedenken noch Anregungen vorzubringen.
Im Planbereich sind von uns keine Planungen und keine sonstigen Maßnahmen eingeleitet oder
beabsichtigt, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebietes bedeutsam sein können.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Henkel

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -





Sehr geehrter Herr Rauer,

nach Durchsicht des Bebauungsplan 2-305-0 ergeben sich folgende Einsprüche zum 
Teilbereich MI 1 / Bensdorpflächen:

- die Positionierung der Baukörper stimmt nicht mit den von uns angestrebten Planungen 
überein. Hier bitten wir um Rücksprache für eine  sinnvolle Positionierung der Baukörper.
- die Bauhöhe ist im Bereich MI 1 auf 12m beschränkt. Hier regen wir eine Bauhöhe von 
15m, wie auf den umliegenden Grundstücken des selben Bebauungsplan ;MI 2, MI 4, MI 7; 
an. Wir möchten auch darauf hinweisen das die bereits bestehende Substanz eine Bauhöhe 
von 12 m überschreitet.
- die Verdichtung ist im Bereich MI 1 ebenfalls nur mit 1,2 angegeben, wohingegen das 
direkte Nachbargrundstück des selben Bebauungsplan ; MI 2, MI 3, MI 4, MI 5; eine 
Verdichtung von 1,8 und 2,0, hinteren Bereich; MI 7; sogar 2,4 aufweist. Wir bitten hier um 
eine Erhöhung der Verdichtung im Bereich MI 1 auf mindestens 1,8.
- der gesamte Bereich des MI 1ist auf 2-3 Vollgeschosse beschränkt, hier bitten wir um 
Änderung auf 4 Vollgeschosse. Dies begründen wir mit der Geschosszahl der angrenzenden 
Mischgebiete; MI 2, MI 4, MI 7, im selben Bebauungsplan sowie der erlaubten 4 Geschosse 
im angrenzenden Bebauungsplan 1-276-1.

Wir bitten unsere Einsprüche und Anregungen zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen
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